
Amtsblatt
Bobenheim am Berg l Dackenheim l Erpolzheim l Freinsheim l Herxheim am Berg | Kallstadt l Weisenheim am Berg l Weisenheim am Sand

Lokale Nachrichten Freinsheim mit dem

Verbandsgemeinde Freinsheim
Deutsche Weinstraße

51. Jahrgang Nr. 7 www.vg-freinsheim.deFreitag, 16. Februar 2024

Diese Zusammenstellung wurde von NoLogin am 16.02.2024 um 09:02 erzeugt



Seite 2 16. Februar 2024Amtsblatt Verbandsgemeinde Freinsheim

Verbandsgemeindeverwaltung

Anschrift
Bahnhofstraße12, 67251 Freinsheim

Besucheradresse für die Fachbereiche Bauen und
Liegenschaften und Werke
Bahnhofstraße 9, 67251 Freinsheim
(Terminvereinbarung erforderlich)

Telefon
06353/9357-0 Zentrale und Bürgerbüro
06353/9357-236 Vorzimmer des Bürgermeisters
06353/9357-250 Anregungen, Ideen, Beschwerden

Telefax
06353/9357-51       Vorzimmer des Bürgermeisters

Internet                    http://www.vg-freinsheim.de
E-Mail                       verwaltung@vg-freinsheim.de

Erreichbarkeit der Verwaltung
(FachbereicheZentraleAngelegenheiten,Bürgerdiens-
te, Finanzen, Bauen und Liegenschaften, Verbandsge-
meindewerke)
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Persönliche Vorsprache am besten mit Termin!

Erreichbarkeit des Bürgerbüros
Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr

Sprechstunden
des Bürgermeisters Jürgen Oberholz und der Beige-
ordneten Elke Schanzenbächer, Silvia Schmitz-Gört-
ler und Andreas Rehg nur nach Vereinbarung unter
Tel. 06353/9357-236.

Kontakt zu dem kommunalen Vollzugsbeamten
Festnetz:                   06353/9357-220
E-Mail:                        vollzugsdienst@vg-freinsheim.de
(Nur während der Sprechzeiten)
Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 08.30 bis 12.00 Uhr
und Dienstagnachmittag

Telefonnummern Verbandsgemeindewerke
Werkleitung 06353/9357-276
Wasserwerk 06353/7373, Fax 06353/6918
Kläranlage 06353/989542, Fax: 06353/989544
Internet: www.vgwerke-freinsheim.de
E-Mail: werke@vg-freinsheim.de

Bereitschaftsdienst Abwasserbeseitigung
Kläranlage Weisenheim am Sand, Almenweg 52
Bei Schäden oder Störungen bei der Abwasserbeseiti-
gung steht außerhalb der regulären Dienstzeit folgende
Rufbereitschaft zur Verfügung: 0173/3482894

Bereitschaftsdienst Wasserversorgung
Wasserwerk Bobenheim/Berg, Zum Krumbach 50
BeiSchädenoderStörungenbeiderWasserversorgung
steht außerhalb der regulären Dienstzeit folgende Ruf-
bereitschaft zur Verfügung: 0172 / 620 16 37

Fundbüro 06353/9357-0

Schiedsmann: Axel Gouverneur
Terminvereinbarung 06353/959159

Beratungsstelle für allein Erziehende und Frauen
Bahnhofstraße 12 (2.OG) Zi. 209
67251 Freinsheim 06353/9357-312
aldenhoven-krauss@vg-freinsheim.de

Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde
Ingeborg Aldenhoven-Krauß 06353/915191

Wichtiges auf einen Blick
Urlaubsregion Freinsheim
i-Punkt Kallstadt
Weinstraße 111, 67169 Kallstadt
Tel. 06322/667838 Fax 06322/667840
i-Punkt Freinsheim
Tel. 06353/989294, Fax 06353/ 989904,
E-Mail: touristik@vg-freinsheim.de
Internet www.freinsheim.de
Geschäftszeiten i-Punkt Kallstadt
Montag–Freitag                                                   10–16Uhr
Samstags geschlossen
Geschäftszeiten i-Punkt   Freinsheim
Montag – Freitag                                            10 – 16 Uhr
Bis Ende Oktober                         Samstag     9 – 13 Uhr
Kurzinformationen im Servicebereich des i-Punktes
Kallstadt – mit Scheckkarte jederzeit erreichbar.

Kindertagesstätten
KiTa „Hexe Lisbeths Abenteuerland“
Bobenheim am Berg
Tel.: 06353/91121 Fax: 06353/914476
KiTa Erpolzheim
Tel.: 06353/1356 Fax: 06353/932443
KiTa „An der Bach“ Freinsheim
Tel.: 06353/6880
KiTa „Haus für Kinder“ Freinsheim
Tel.: 06353/2151 Fax: 06353/508493
KiTa „Kinderland“ Kallstadt
Tel.: 06322/66026
KiTa „Weisenheimer Spatzennest“
Weisenheim am Berg
Tel.: 06353/8815
KiTa „An der Bleiche“ Weisenheim am Sand
Tel.: 06353/1075

Schulen
Hermann-Sinsheimer-Grundschule Freinsheim
Tel.: 06353/4209 Fax 06353/3661
Grundschule Kallstadt
Tel.: 06322/1881 Fax 06322/969899
Grundschule Weisenheim am Berg
Tel.: 06353/507824 Fax: 06353/507828
Grundschule Weisenheim am Sand
Tel.: 06353/8806 Fax: 06353/915457
Realschule Plus Weisenheim am Berg
Tel.: 06353/3952

Notdienste

Feueralarm/Notruf 112/110

Notfallrufe
Rettungsdienst - Notarzt - DRK Bad Dürkheim

Tel.: 06322/19 222

Vergiftungsfälle: Giftnotrufzentrale Mainz
Tel.: 06131/23 24 66

Polizeiinspektion Bad Dürkheim Tel.: 06322/9630

Ärztliche Bereitschaftspraxis

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Tel.: 116117 (kostenfrei ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr
bestehtoderbleibendegesundheitlicheSchädenzube-
fürchten sind, ist der Rettungsdienst unter 112 zu alar-
mieren.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Sa. 9 – 12 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 – 12 Uhr
Samstag, 17.02. und Sonntag, 18.02.2024
Herr Dr. Jan-Hendrik Bartel Telefon: 06322/54 40
Mannheimer Straße 20, 67098 Bad Dürkheim

Augenärztlicher Notdienst
zu erfragen unter Tel.: 0180 501 12 30

Notdienst der Apotheken
Ansage des Apothekennotdienstes über landesein-
heitliche Rufnummern:
deutsches Festnetz: 0180-5-258825-PLZ
(0,14 €/Min.)
Mobilfunknetz:  0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 €/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet
unter www.lak-rlp.de. Der Notdienst wechselt jeweils
morgens um 8:30 Uhr

Tierärztlicher Notfalldienst
Unter der Tel.-Nr. des Haustierarztes zu erfragen.

Stromversorgung
In allen Orten der VG Freinsheim:
Pfalzwerke Netz AG, Netzteam Maxdorf,
Voltastr. 1, 67133 Maxdorf Tel.: 06237/935 211
Fax: 06237/935 253
Bei Störungen im Stromnetz: 0800/7 97 77 77

Gasentstörung
Bobenheim/Bg., Erpolzheim, Freinsheim,
Herxheim/Bg., Kallstadt, Weisenheim/Bg.,
Weisenheim/Sd.:
Pfalzgas GmbH, Frankenthal
Gasentstörung: Tel.: 0800/100 34 48
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Bekanntmachung
für Staatsangehörige der übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union (Unionsbür-
ger) zur Wahl zum Europäischen Parlament
in der Bundesrepublik Deutschland am 09. Juni
2024
Am09.Juni2024findetdieWahlderAbgeordneten
des Europäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland statt. An dieser Wahl können
Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen

MitgliedstaatenderEuropäischenUnionbesitzen,
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben,
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesre-

publik Deutschland oder in den übrigen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine
Wohnung innehaben oder sich dort sonst
gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist
wird ein aufeinander folgender Aufenthalt in
den genannten Gebieten angerechnet),

4. wederinderBundesrepublikDeutschlandnoch
in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union,
dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom
aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parla-
ment ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige
EintragungerfolgtnuraufAntrag.DerAntrag

ist auf einem Vordruck zu stellen; er soll bald
nach dieser Bekanntmachung abgesandt wer-
den.
Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21.
Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde-

behörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen
werden (§ 17a Absatz 2 der Europawahlordnung).
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der
Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl
zum Europäischen Parlament in ein Wählerver-
zeichnis der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht er-
forderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts
wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Vor-
aussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie
bis zum oben angegebenen 21. Tag vor der Wahl
gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde
auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wähler-
verzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt
fürallekünftigenWahlenzumEuropäischenParla-
ment,bisSieerneuteinenAntragaufEintragungin
das Wählerverzeichnis stellen.
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein
Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für
eine Teilnahme an der Europawahl in Deutschland
einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis stellen.
NacheinemWegzugindasAuslandunderneutem
Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein
erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis erforderlich.
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informie-
rende Merkblätter können bei den Gemeindebe-
hörden in der Bundesrepublik Deutschland ange-
fordert werden.
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist unter an-
derem Voraussetzung, dass Sie am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates

der Europäischen Union besitzen,
3. wederinderBundesrepublikDeutschlandnoch

in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union,
dem Sie angehören, von der Wählbarkeit
ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine
Versicherung an Eides statt abzugeben über das

Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen
für die aktive oder passive Wahlteilnahme.
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Bad Dürkheim, den 12. Januar 2024
gez. Unterschrift
Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat und Kreiswahlleiter

StraßenreinigungundÜberwuchs
WirmöchtenSiedaranerinnern,sowohlStraßen
und Gehwege von Unkraut frei zu halten und
zu kehren, als auch das Unkraut aus den Rin-
nen zu entfernen. Andernfalls können die Sink-
kästen verschmutzen und der Ablauf ist nicht
mehr sichergestellt, was bei Starkregenereignis-
sen zu größeren Problemen führen kann. Dies
gilt auch für die Eigentümer unbebauter Grund-
stücke im Ort.
Wir alle erfreuen uns an einem schönen freundli-
chenGesamtbildderOrtslagenundbittenSieda-
zu beizutragen. Es ist kein schöner Anblick, wenn
zwar Blumen in den Vorgärten blühen, jedoch
das Gesamtbild durch in Gehwege und Rinnen
wachsendes Unkraut oder durch verschmutzte
Straßen beeinträchtigt wird. Auch das Benutzen
der Gehwege wird für alle erschwert, insbeson-
dere für Rollstuhlfahrer, Personen mit Rollator
oder Kinderwagen.
Wir weisen insbesondere auf die folgenden Be-
stimmungen der Straßenreinigungssatzungen
unserer Stadt / Ortsgemeinden hin:  
Hiernach sind die Straßen grundsätzlich an den
Tagen vor einem Sonn- oder gesetzlichen /
kirchlichen Feiertag
-in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens
20:00 Uhr

-in der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis spätestens
18:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen
eine vermehrte Reinigung erforderlich ist. Dies
gilt auch für die Wirtschaftswege.
Außergewöhnliche Verschmutzungen sind
ohne eine Aufforderung sofort zu beseitigen.

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim
Philipp-Fauth-Straße 11, 67098 Bad Dürkheim
Tel. 06322/961-5555

Müllabfuhr
vom 19.02.-23.02.2024
Restmüll, Leichtverpackungen
Dackenheim, Freinsheim, Herxheim/Berg, Kallstadt,
Weisenheim/Sand
Bio, Papier
Bobenheim/Berg, Erpolzheim, Weisenheim/Berg

Biotonne
„In die Biotonne gehören nur organische Abfälle aus
Küche und Garten“, appelliert AWB-Leiter Klaus Pabst.
Plastiktüten, Wertstoffe, Windeln und sonstige Abfälle
müssten im Kompostwerk von Hand (!) aussortiert wer-
den.„DassolltenwirdenArbeiterndortnichtzumuten.“
Auch Tierkot und Katzenstreu hätten aus hygienischen
Gründen in der Biotonne nichts zu suchen, „außerdem
gefährden sie die Qualität des späteren Komposts“.

Wertstoffhöfe des Landkreises
Die derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
sowie die Maskenpflicht sind einzuhalten.
Öffnungszeiten auf den Wertstoffhöfen Friedelsheim,
Haßloch, Grünstadt:

Mo.-Mi. + Fr. 08:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 16:00 Uhr
Do. 08:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 17:00 Uhr
Sa. 08:00 – 12:00 Uhr
KeinegewerblichenAnlieferungenmehramSamstag
DiesbeinhaltetHandwerker,UnternehmenausdemGar-
ten-undLandschaftsbau,Entrümpelungsfirmen,Anliefe-
rungenmitKippernoderRollen.

Grünschnittsammelstellen
Stadt Bad Dürkheim
März bis Oktober
Fr.: 13.00 – 17.00 Uhr Sa.: 8.00 – 13.00 Uhr
VG Freinsheim
Grünschnitt kann in Weisenheim am Sand angeliefert
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Grünschnitt
aufdemWertstoffhofFriedelsheimoderbeimAbfallwirt-
schaftszentrum(AWZ)inGrünstadt(ehemaligesBiokom-
postwerkinderObersülzerStr.44)abzugeben.

Öffnungszeiten der Grünschnitt-
sammelstelle in Weisenheim/Sd.:
Öffnungszeiten der Grünschnittsammelstelle
in Weisenheim/Sd.:
März bis November:
Dienstag von 12.30 – 16.00 Uhr
Samstag von 8.00 – 13.00 Uhr
Dezember bis Februar
Samstag von 8.00 – 12.00 Uhr

Kleinere Mengen können weiterhin über die Biotonne
entsorgtwerden.SolltekeineBiotonnevorhandensein,
kann die Entsorgung auch über die Restmülltonne er-
folgen. Größere Mengen können nur kostenpflichtig in
Säcke verpackt als Restabfall auf dem Wertstoffhof in
Friedelsheim oder Haßloch angeliefert werden.
BeidenGrünschnittsammelstellenwirdkeinBuchsan-
genommen. Ebenso ist es untersagt Filterplatten aus
Weinfilteranlagen auf den Schredderplätzen abzula-
den.DiesemüssenüberdenRestmüllentsorgtwerden.
Während der Schließzeiten der Sammelstellen können
anfallende Mengen an Grünschnitt beim Biokompost-
werk in Grünstadt, Obersülzer Straße, angeliefert wer-
den. Wir bitten um Beachtung!

Grünabfallsammelstelle Abfall-
wirtschaftszentrum Grünstadt
Sammelstelle besteht weiterhin
DerBetriebdesBiokompostwerksGrünstadtwurdeein-
gestellt. Seither fungiert das Biokompostwerk nur noch
als Umladestelle für Bioabfälle. Die Abgabestelle für
Grünschnitt, die zukünftig unter der Regie des Abfall-
wirtschaftsbetriebes läuft, ist hiervon jedoch nicht be-
troffen. Grünschnitt aus Privathaushalten und von Ge-
werbebetrieben kann auch weiterhin im Biokompost-
werk während der Öffnungszeiten angeliefert werden.
Anlieferzeiten: siehe Öffnungszeiten Wertstoffhof
Grünstadt

﻿ Abfall-Infos
des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Freinsheim
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Kehricht, Schlamm und sonstiger Unrat sind un-
verzüglich nach Beendigung der Reinigung zu
entfernen. Das Zukehren des Nachbargrund-
stücks oder das Kehren in Kanäle, Sinkkästen,
Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist un-
zulässig.
Weitermachenwirdaraufaufmerksam,dassBü-
sche oder Äste nicht in das Lichtraumprofil
von Straßen oder Gehwege hineinragen dür-
fen (Mindestlichtraum von 2,50 m bzw. über
Fahrbahnen von 4,00 – 4,50 m sind freizuhal-
ten). Sträucher und Äste sind entsprechend zu-
rück zu schneiden.
Gerade jetzt in den Herbst und Wintermonaten
ist es wichtig die Gehwege und Straßen vom her-
abfallenden Laub und Schnee zu befreien, da es
sonst schnell zu Unfällen führen kann, wenn die-
ses auf dem Gehweg oder der Straße liegen
bleibt.
VorallemfürPersonendieaufzweiRädern(Fahr-
rad, Roller, Motorrad etc.) unterwegs sind, kann
dies schnell böse enden. Aber auch für Fußgän-
ger kann es rutschig werden.
Bitte überprüfen Sie Ihr Grundstück in diesem
Sinne und bedenken Sie, dass Sie im Falle einer
Verletzung haftbar gemacht werden können.
Die Straßenreinigungssatzung der jeweiligen
Ortsgemeinde/Stadt finden Sie auf unserer
Homepage unter:
www.vg-freinsheim.de/rathaus-politik/satzun-
gen/
Verbandsgemeinde Freinsheim
- Örtliche Ordnungsbehörde –

Ehrung verdienter ehrenamtlich
tätiger Bürgerinnen und Bürger
Die Verbandsgemeinde Freinsheim ehrt jährlich
verdient ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und
Bürger.MitdieserAuszeichnungsollenlangjähri-
ge herausragende ehrenamtliche Aktivitäten in
den Bereichen Soziales (Kinder, Jugend, Familie,
Senioren, Behinderte, Ausländer), Tier- und Um-
weltschutz, Sport, Kultur und Musik, Kirche, Wirt-
schaft und Wissenschaft der Bürgerinnen und
Bürger gewürdigt werden. Sie wird an Persönlich-
keiten vergeben, die in den bezeichneten Berei-
chen im Verbandsgemeindegebiet ehrenamtlich
tätigsind.
VorschlägefürzuehrendePersonenkönnenvon
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Vereinen,
Gruppierungen und Organisationen der Ver-
bandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden ein-
gereichtwerden.Selbstvorschlägeundanonyme
Vorschläge sind nicht zulässig.
Die Vorschläge sollen bis spätestens 29.02.2024
beiderVerbandsgemeindeverwaltungFreins-
heim,FachbereichZentraleAngelegenheiten,
Bahnhofstrasse 12 in 67251 Freinsheim oder
perMailanverwaltung@vg-freinsheim.deun-
ter dem Stichwort „Ehrenamtliches Engage-
ment“ eingereicht werden. Sie sind schriftlich
einzureichen, ausführlich zu begründen und
müssen Angaben über die zu ehrende Person
und eine genaue Beschreibung der ehrenamtli-
chen Tätigkeit enthalten.
Über die Verleihung des Ehrenamtspreises ent-
scheidet nach Ablauf der Frist eine Jury, welcher
der Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Freinsheim, die Fraktionsvorsitzenden der im
Verbandsgemeinderat vertretenen Parteien und
die Ortsbürgermeister angehören.

Abholung von Reisepässen
Reisepässe die bis zum 09.01.2024 beantragt wur-
den können abgeholt werden. Bitte abgelaufene
und bisherige Reisepässe mitbringen. 

Stellenausschreibung
Wir suchen zum 01.07.2024 eine/n
DualenStudenten/DualeStudentin(m/w/d)für
den Bachelor of Arts Studiengang „Verwal-
tung“
 3. Einstiegsamt, früher Laufbahn des gehobe-
nen Verwaltungsdienstes
 
Wir bieten:
- Eine duale Ausbildung im Beamtenverhältnis

innerhalb eines dreijährigen Bachelor-Studi-
enganges in Zusammenarbeit mit der Hoch
schule für öffentliche Verwaltung Rheinland-
Pfalz in Mayen (weitere Informationen unter
http://www.hoev-rlp.de)

- EineattraktiveMischungausStudiumundPraxis
- Eine ansprechende Studienvergütung: Besol-

dungsansprüche nach dem Beamtenrecht
- Interessante zukunftsorientierte Aufgaben für

Menschen mit Interesse am Gemeinwesen
- Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten im

Öffentlichen Dienst
Sie sollten mitbringen:
- Hochschulreife oder Fachhochschulreife
- DeutscheStaatsangehörigkeitodereineandere

Staatsangehörigkeit, die den Zugang zu einem
Beamtenverhältnis ermöglicht

- Interesse an juristischen Fragestellungen
- InteresseanschreibtischbezogenenTätigkeiten,

gute Rechtschreibkenntnisse
- Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen 
- Eigenverantwortung und Selbständigkeit bei

der Erarbeitung von Studieninhalten

Auskünfte:
- Für weitere Informationen stehen wir Ihnen

unter der Telefonnummer 06353/9357-233
oder den untenstehenden Kontaktdaten zur
Verfügung.

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit aussa-
gefähigen Unterlagen bis zum 18.02.2024 an die

VerbandsgemeindeverwaltungFreinsheim-Per-
sonalbüro - Bahnhofstr. 12 in 67251 Frei-
nsheimbzw. elektronisch anbewerbung@vg-
freinsheim.de.
Schwerbehinderte Menschen werden bei glei-
cher Eignung und Befähigung bevorzugt einge-
stellt.
Weitere allgemeine Informationen zu Bewerber-
verfahren finden Sie auf  unserer Homepage un-
ter www.vg-freinsheim.de.
Bitte reichen Sie nur Kopien Ihrer Zeugnisse etc.
undkeineMappenein,dadieBewerbungsunter-
lagen aus Kostengründen nicht zurückgesandt
werden. Mit der Eingabe der Bewerbung erklä-
ren sich die Bewerber/innen gleichzeitig damit
einverstanden, dass vorübergehend erforderli-
che Daten im Rahmen des Bewerbungsverfah-
rens gespeichert werden. Sofern Ihnen eine
schriftliche Absage zugeht, werden Ihre Bewer-
bungsunterlagen drei Monate aufbewahrt und
anschließend unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften vernichtet.

Bürgerbus

Bürgerbus auf Abruf
Wir fahren:

Dienstag und Donnerstag
08:30 – 17:00 Uhr

Bestellung am Vortag:
Montag und Mittwoch

15:00 – 17:00 Uhr
unter 06353 9357 300

Alle Fahrten sind für Sie kostenlos
Montags oder mittwochs anrufen, dienstags
oder donnerstags mitfahren:
Auf Bestellung am Vortag ist unser Bürgerbus
ab sofort dienstags und donnerstags für Sie in-
nerhalb der Verbandsgemeinde Freinsheim
unterwegs.
UnserTeamfreutsichaufSie.WeitereInformatio-
nen unter: https://www.vg-freinsheim.de/wohnen-
leben/buergerbus-ruftaxi/
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NACHRUF

DieVerbandsgemeindeFreinsheimunddieStadtFreinsheimnehmeninTrauerundAn-
teilnahme Abschied von Herrn

Heinz Rehg
Herr Rehg war von 1989 bis 1994 Mitglied im Verbandsgemeinderat und im Werkaus-
schuss der Verbandsgemeinde Freinsheim.

Von 1979 bis 1994 war der Verstorbene Mitglied im Stadtrat der Stadt Freinsheim. In
dieserZeitunddarüberhinausbis2009engagierteersichzudeminverschiedenenAus-
schüssen der Stadt.

Wir danken Herrn Rehg für sein langjähriges Engagement und werden sein Andenken
stets in Ehren halten.

Für die Verbandsgemeinde Freinsheim,                   Für die Stadt Freinsheim
Jürgen Oberholz                                                                 Matthias Weber
Bürgermeister                                                                     Stadtbürgermeister
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Urlaubsregion Freinsheim
Deutsche Weinstraße

Geschäftszeiten i-Punkt Kallstadt
Montag – Freitag                                          10 – 16 Uhr

Geschäftszeiten i-Punkt   Freinsheim
Montag – Freitag                                        10 – 16 Uhr
Bis Ende Oktober                     Samstag 9 – 13 Uhr

i-Punkt Kallstadt ,Tel. 06322-667838
i-Punkt Freinsheim, Tel. 06353-989294
E-mail: touristik@vg-freinsheim.de

Kurzinformationen im Servicebereich des i-Punk-
tesKallstadt–mitScheckkartejederzeiterreichbar.

Schließungdesi-PunktesinKallstadt
Liebe Gäste der Urlaubsregion Freinsheim,
liebe Leistungsträgerinnen und Leistungsträger,
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
der i-Punkt in Kallstadt wird zum 01. März 2024 ge-
schlossen. Eine seit mehreren Jahren rückläufige
Gästefrequenz im i-Punkt Kallstadt bietet keine
Grundlage mehr, an dem Standort festzuhalten.
Hinzu kommt eine Kündigung des Mietvertrages
durch die Ortsgemeinde Kallstadt.
Wir werden daher die Synergieeffekte nutzen und
unsere Mitarbeiter am Standort des i-Punktes in
Freinsheim konzentrieren.  Dort werden wir wie
gewohnt für alle Orte der Verbandsgemeinde in
touristischenFragenIhrAnsprechpartnersein.Die
unterschiedlichen Dienstzeiten der einzelnen Mi-
tarbeiterinnen gestatten es zudem, dass im Regel-
fall immer zwei touristische Fachkräfte vor Ort
sind,währenddieLeitungeinBüro imRathausder
Verbandsgemeindeverwaltung beziehen wird.
Die Abholung der Gelben Säcke in Kallstadt wird
zukünftigimFoyerdesGebäudesmöglichsein.Au-
ßerdemwirdesdortauchweiterhineineInfo-Stele
geben, die die Gemeinde Kallstadt mit den wich-
tigstenAuslage-Broschürenversorgtundauchder
Bücherschrankwirddortweiterbestehenbleiben.
Der Fahrrad- bzw. E-Bike-Verleih kann, aufgrund
einer geringeren Platzkapazität im i-Punkt Freins-
heim, leider nicht weitergeführt werden. Sollten
private Anbieter oder Unternehmen Interesse ha-
ben diesen zu übernehmen, freuen wir uns über
eine Kontaktaufnahme.
Das Team der Urlaubsregion Freinsheim stellt sich
sehr gerne dieser neuen Herausforderung und
sieht den bevorstehenden Aufgaben für die Orts-
gemeinden Bobenheim, Dackenheim, Erpolz-
heim, Freinsheim, Herxheim am Berg, Kallstadt,
Weisenheim am Berg und Weisenheim am Sand
mit großer Spannung und Vorfreude entgegen.
Wir sind davon überzeugt, durch die Bündelung
unserer Kräfte und der Vereinfachung von Ge-
schäftsprozessennochmehrfürunsereLeistungs-
träger und unsere Gäste erreichen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Urlaubsregion Freinsheim / Dt. Weinstraße
gez. Jacqueline Braun
Leiterin Fachbereich Tourismus

Unsere Kontaktdaten:
Urlaubsregion Freinsheim
Hauptstraße 2
67251 Freinsheim
Tel. 06353 – 98 92 94
touristik@vg-freinsheim.de
www.urlaubsregion-freinsheim.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 10:00 Uhr – 16:00 Uhr
Sa 9:00 – 13:00 Uhr (30. März bis 26. Oktober 2024)

Veranstaltungstermine

Fortlaufende Veranstaltungen
Samstags und sonntags                         10 – 17 Uhr
Geöffnete kath. Kirche St. Peter u. Paul, außer zu
Gottesdiensten.
Freinsheim
Samstag, Sonntag, Feiertag                14 – 18 Uhr
November bis Mitte März
Spielzeughaus und Eiscafe Laterna Magica
Freinsheim, An der Bach 9
Jeden Freitag                                          18 – 19 Uhr
Freitags-Weinprobe. Teilnehmer: mind. 1 bis max.
12 Pers. 1 Sekt, 5 Weine, Wasser, Popcorn, Dauer: 1
Std., Kosten € 15,00/Person. Voranmeldung erbe-
ten Tel. 0160-90159583 o. weingut@mueller-rup-
recht.de, Stichwort: Freitags-Weinprobe 
Kallstadt,WeingutMüller-Ruprecht,Freinsheimer

Wanderungen
Samstag, 17.02.                                              11 Uhr
Schlechtes Wetter?! Gibt es nicht. Warm angezo-
genbegebenwirunsaufeineWeinwanderung.Ein
unterhaltsamer Spaziergang mit vielen Informa-
tionen zu den Winzertätigkeiten im Winter. Inkl.
Begrüßungs-sekt, Probe von 2 gutseigenen Wei-
nen unterwegs. Ein Glühwein oder Rotwein zum
Abschluss am Weingut und Brot zum Neutralisie-
ren. Anmeld. Dominique Christ. Tel. 0157
33787123. e-mail: Dominique.christ@kwb-
pfalz.de. Dauer ca. 2 Std.
Kallstadt, Weingut Christ, Weinstr. 125

Veranstaltungen
Sonntag, 18.02.
Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr
Sandie Wollasch und das Klaus-Wagenleiter-Trio.
EineaußergewöhnlicheStimmeunddreiGrammy
Gewinner.Tickets:€18,00/Pers.,€12,00(Schüleru.
Studenten). Bestuhlt. Freut Euch auf einen Abend
mit den herausragenden Stücken aus Sandies ge-
rade erschienener CD „Better“ und Songs quer
über Jazz und Pop hinweg in der einzigartigen At-
mosphäre unserer evangelischen Kirche.
Weisenheim/Sd., Prot. Kirche, Kirchplatz
Dienstag, 20.02.                                         18.30 Uhr
Wein & Yoga. Feel the flow! 60 Minuten „Yoga mit
Esther“ im gemütlichen Ambiente der ALEXWEIN-
LOUNGE. Zur Begrüßung ein Glas Secco, im An-
schluss get-together mit 3-teiliger Weinprobe &
Fingerfood von MINA„S CATERING. Teilnehmer-
beitrag: € 35,00 (Anmeldung erforderlich) Tel.
06353-989100 oder e-mail: info@wg-herxheim.de
Herxheim/Bg., Winzergenossenschaft Herx-
heim am Berg
Mittwoch, 21.02. – Samstag, 24.02.           19 Uhr
All das Schöne - von Duncan Macmillan
Eine Liste mit allem, was das Leben so lebenswert
macht!–vonDuncanMacmillan–Wiereagiertman
als Kind auf den Selbstmordversuch seiner Mut-
ter? Man schreibt ihr eine Liste mit alldem, was an
derWeltschönist:1.Eiscreme,2.Boxautofahren3.
Länger aufbleiben Dürfen als sonst und Fernse-
hen, 4. Die Farbe Rot … Man hofft, dass die Mutter
die Liste wirklich liest (und nicht bloß die Recht-
schreibfehler korrigiert), dass ihre Depression auf-
hört und das Leben weitergeht. Preis: € 20,00/Per-
son. Kartenreservierung: tickets@theader.de (mit
Name, gewünschte Anzahl der Karten und Tel)
Freinsheim, Theader im Casinoturm
Freitag, 23.02.                                                 19 Uhr
Benefizveranstaltung Lions Club Freinsheim.
„Noch“n Gedicht“. Der große Heinz Erhard Abend
mit Hans-Joachim Heist. Ticket/s Reservierungen
im I-Punkt Freinsheim Tel. 06353989294, im Hotel
Central inFrankenthaloderunterinfo@finke-kom-

munikation.de
Tickets € 25,00.
Freinsheim, Von-Busch-Hof
Samstag, 24.02.                                   19 Uhr
Konzert „Closer To Paradise“ mit Valer Sabadus –
Countertenor u. SPARK – Die Klassische Ban. An-
drea Ritter – Blockflöte, Daniel Koschitzki – Block-
flöte, Melodica, Stefan Balazsovics – Violine, Viola,
Victor Plumettaz – Violoncello, Christian Fritz – Kla-
vier. Eintritt € 23,50, € 7,00 (red. Eintrittspreis nur
für Schüler u. Studenten. Kartenverkauf:
www.vbh-k.de o. I-Punkt Freinsheim, Hauptstr. 2,
67251 Freinsheim
Freinsheim, Von-Busch-Hof
Samstag, 24.02.                                         9 – 17 Uhr
VinoLumino – Aromenträume. An diesem Tag bie-
ten wir eine besondere Art, die Vielfalt und Kom-
plexität der Weinaromen illuminiert zu entdecken.
Bei einer Aroma Weinprobe werden verschiedene
Weine mit verschie-denen Aromastoffen kombi-
niert, die die charakter-ristischen Noten der Weine
hervorheben oder ergänzen. Eine Aroma Wein-
probe ist nicht nur eine sensorische Erfahrung,
sondern auch eine Lernmöglichkeit. Genießen Sie
dazu Rosé Sekt, Secco Rouge oder Blanc de Noir,
Mandel-Likör und Mandel-Muffins in einer farben-
frohen Atmosphäre.
Weisenheim/Sd., Weingut Schick
Samstag, 24.02.                                  ab 14 Uhr
VinoLumino Back in Pink
Weingut Weisbrod Freinsheim - Tasting - Food –
Sounds. Genießen Sie unsere Roséweine, unseren
Rosé Secco und unser Pampelle Spritz sowie süße
und herzhafte Leckereien in unserer Vinothek von
14.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Ab 19.00 Uhr Grand Malör
HAUTNAH im Fasskeller , Eintritt € 15,00 , Tickets
unter Weisbrod-events@web.de
Freinsheim, Weingut Weisbrod, Großkarlba-
cher Str.
Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen
erhaltenSieimi-PunktKallstadt.Tel.06322-667838
oder unter www.urlaubsregion-freinsheim.de

Alters- und Ehejubiläen
vom 19.02. bis 25.02.2024

.

Seite 6 16. Februar 2024Amtsblatt Verbandsgemeinde Freinsheim

Urlaubsregion Freinsheim
Deutsche Weinstraße

Diese Zusammenstellung wurde von NoLogin am 16.02.2024 um 09:02 erzeugt



Bobenheim am Berg
Amtliche Nachrichten

Leininger Straße 44,
67273 Bobenheim am Berg
Telefon:06353/8321, www.bobenheim.de
Orstbürgermeister: Dietmar Leist
Sprechstunde: Mi. 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon privat: 06353 / 9 31 08
E-Mail: dietmar.leist@t-online.de
Erster Beigeordneter: Andreas Eberlein
Geschäftsbereich Liegenschaften, Umwelt und
Friedholf
Telefon privat: 06353 / 93 26 85
E-Mail: bobenheim@andreas-eberlein.de
Beigeordnete: Maria Schwarze-Kaufmann
Geschäftsbereich Kultur, dörfliche Veranstaltun-
gen und Spielplatz
Telefon privat: 06353 / 98 94 31
E-Mail: mskaufmann@t-online.de

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 21.02.2024 um 18:00 Uhr, findet
eine öffentliche / nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Bobenheim am

Berg
Sitzungsort:  Turnhalle des TuS Bobenheim am

Berg, Jahnstraße 2a
Bobenheim am Berg, den  08.02.2024
Dietmar Leist, Ortsbürgermeister
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Mitteilungen der Verwaltung
2  Europa- und Kommunalwahlen am 09. Juni

2024
hier: Besetzung von Wahlausschuss und Wahl-
vorstand

3  Entscheidung über das gemeindl. Einverneh-
men gem. § 36 BauGB
Hier: Bauantrag zur Fassadenänderung am
Fereinwohnhaus sowie an der Garage, In der
Hohl 5 in der Gemarkung Bobenheim am Berg,
Flurstücke1095/6und1095/7(erneuteBeratung)

4 Entscheidung über das gemeindl. Einverneh-
men i.S.d. § 36 BauGB
Hier: Bauantrag  zur Erweiterung eines Wohn-
hauses im Dackenheimer Weg 8 in der Gemar-
kung Bobenheim am Berg,  Flur-Nr. 553/5

5 Berichtspflicht über den Stand des Haushalts-
vollzugs gemäß § 21 GemHVO

6 Einwohnerfragestunde
7 Anfragen von Ratsmitgliedern
Nichtöffentlicher Teil
1 Mitteilungen der Verwaltung
2 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
3 Anfragen von Ratsmitgliedern
Weitere Informationen zur Sitzung erhalten Sie im
Bürgerinformationsportal unter
www.vg-freinsheim.de/bi

Dorfmoderation Bobenheim am
Berg
Erneute Einladung zur Auftaktveranstaltung
am Mittwoch, 21.02.2024 um 19:00 Uhr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den vergangen Wochen haben wir sowohl im
Amtsblatt und auch in anderen
Medien mit folgendem Text darauf hingewiesen:
„Unsere Ortsgemeinde erhält für die Durchfüh-
rung einer Dorfmoderation eine Förderung durch
das Land Rheinland-Pfalz.
WasaberbedeuteteigentlichDorfmoderation?
Unterstützt durch neutrale Personen als Modera-

toren wollen wir Sie, die Bürgerinnen und Bürger
aus Bobenheim am Berg, aktiv in die Dorfentwick-
lung einbinden. Zentraler Bestandteil der Dorfmo-
deration ist die Beteiligung aller Bevölkerungs-
gruppen.
DerBlick istdabeiaufdieZukunftgerichtet.Was ist
nötig, um in Bobenheim am Berg auch in Zukunft
die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbes-
sern? Bestandteil der Moderation ist auch die ge-
sellschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologi-
schen Herausforderungen im Dorf zu beleuchten.
Besonders wichtig sind Ihre Einschätzungen über
Ihr Dorf und seine Entwicklungschancen.
Der Prozess und die Ergebnisse der Dorfmoderati-
on werden abschließend dokumentiert und die-
nen als Leitlinie zum Dorfentwicklungskonzept
und damit für die Planung der nächsten fünfzehn
Jahre.
ImNovemberhabenwirbereitseineHaushaltsbe-
fragung durchgeführt, die Ergebnisse liegen nun
vor.“
Nachdem wir die geplante Veranstaltung am 17.
Januar 2024 witterungsbedingt nicht durchführen
konnten, findet nun am
Mittwoch,21.02.2024um19UhrdieAuftaktver-
anstaltung zur Dorfmoderation in der Turnhal-
le des TuS Bobenheim am Berg statt.
Wir erhoffen uns, mit dieser Veranstaltung, weite-
re Ideen und Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
ImNachgangwerdendieseIdeeninthematischen
Arbeitsgruppen weiterbearbeitet.
Ich freue mich Sie an diesem Termin in der Turn-
halle begrüßen zu dürfen.
Ihr Dietmar Leist
Ortsbürgermeister

Dackenheim
Amtliche Nachrichten

Kirchheimer Straße 16
67273 Dackenheim

Ortsbürgermeister: Edwin Schrank
Sprechstunde: Termine nach Vereinbarung
Telefon privat: 06353 / 9 10 06
Mobil: 0172 / 62 27 450
Fax privat: 06353 / 38 71
E-Mail: e.e.schrank@gmx.de

Erster Beigeordneter: Bernd Goldmann
Telefon privat: 06353 / 34 03

Beigeordnete: Birgit Lattschar
Telefon privat: 06353 / 91 48 34
Vermietung Dorfgemeinschaftshaus

Bekanntmachung
AmMontag,19.02.2024um19:00Uhr, findeteine
öffentliche / nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Dackenheim
Sitzungsort: DorfgemeinschaftshausDackenheim
Dackenheim, den 09.02.2024
Edwin Schrank, Ortsbürgermeister
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1 Mitteilungen der Verwaltung
2  Einwohnerfragestunde
3 Satzung über die Erhebung von wiederkehren-

den Straßenausbaubeiträgen
hier: Beratung und Beschluss

4 Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs
gem. § 21 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2023

5 Europa- und Kommunalwahlen am 09. Juni

2024
hier: Besetzung von Wahlausschuss und Wahl-
vorstand

6  Bau- und Grundstücksangelegenheiten
7 Anfragen von Ratsmitgliedern
Nichtöffentlicher Teil
1 Mitteilungen der Verwaltung
2  Bau- und Grundstücksangelegenheiten
3 Berichte aus den Projekten
4 Anfragen von Ratsmitgliedern
Weitere Informationen zur Sitzung erhalten Sie im
Bürgerinformationsportal unter
www.vg-freinsheim.de/bi

Erpolzheim
Amtliche Nachrichten

Hauptstraße 23
67167 Erpolzheim
Telefon: 06353 / 7337, www.erpolzheim.de

Ortsbürgermeister: Alexander Bergner
Telefon privat: 06353 / 64 11
E-Mail: Bergner-Erpolzheim@t-online.de

Erster Beigeordneter: Frank Bühler
Geschäftsbereich Klimaschutz, Bau und Friedhof
Telefon privat: 06353 / 98 97 62
E-Mail: Buehler.FWG-Erpolzheim@web.de

Beigeordneter: Christoph Unverzagt
Geschäftsbereich Gemeindeflächen, Landwirt-
schaft und Touristik
Telefon privat: 06353 / 98 97 63
E-Mail: Chirstoph.Unverzagt@t-online.de

Jeden 1. Montag im Monat findet von 18.00 bis
19.00 Uhr eine gemeinsame Sprechstunde im
Rathaus statt.

Sitzungskalender
Die gemäß Sitzungskalender für Dienstag,
20.02.2024 vorgesehene Ausschusssitzung der
Ortsgemeinde Erpolzheim entfällt.

Freinsheim
Amtliche Nachrichten

Bahnhofstraße 12
67251 Freinsheim
www.stadt-freinsheim.de

Stadtbürgermeister: Matthias Weber
Mobil: 0171 / 23 52 253
E-Mail: stadtbuergermeister@vg-freinsheim.de

Sprechstunde: nur nach Vereinbarung

Erster Beigeordneter: Jochen Weisbrod
Geschäftsbereich Natur, Umwelt und Verkehr
Mobil: 0172 / 62 03 073
E-Mail: Jochen@weingut-Weisbrod.de

Beigeordneter: Franz Rasp
Geschäftsbereich Friedhof und Bauhof
Mobil: 0152 / 21741224
E-Mail: gewitterfra@t-online.de

Beigeordneter: Willi Simon
Geschäftsbereich Liegenschaften, Land- und
Forstwirtschaft
Mobil: 0171 / 76 39 998
E-Mail: rose@kassner-simon.de
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Leininger Str. 44,
67273 Bobenheim am Berg
Telefon: 06353/8321, www.bobenheim.de

Ortsbürgermeister: Dietmar Leist
Sprechstunde: Mi. 17.00 – 18.00 Uhr
Telefon privat: 06353 / 93108
E-Mail: dietmar.leist@t-online.de

ErsterBeigeordneter: Andreas Eberlein
GeschäftsbereichLiegenschaften,UmweltundFriedhof
Telefon privat: 06353 / 932685
E-Mail: bobenheim@andreas-eberlein.de

Beigeordnete: MariaSchwarze-Kaufmann
Geschäftsbereich Kultur, dörfliche Veranstaltungen
undSpielplatz
Telefon privat: 06353 / 989431
E-Mail: mskaufmann@t-online.de

Bobenheim am Berg
Amtliche Nachrichten

Kirchheimer Straße 16
67273 Dackenheim

Ortsbürgermeister:   Edwin Schrank
Sprechstunde: Termine nach Vereinbarung
Telefon privat:                06353 / 91006
Fax privat:                       06353/3871
E-Mail: e.e.schrank@gmx.de

Erster Beigeordneter:  Bernd Goldmann
Telefon privat:                06353 / 3403

Beigeordnete:             Birgit Lattschar
Telefon privat:                06353 / 914834
Vermietung Dorfgemeinschaftshaus

Dackenheim
Amtliche Nachrichten

Hauptstraße 23
67167 Erpolzheim
Telefon: 06353 / 7337, www.erpolzheim.de

Ortsbürgermeister: Alexander Bergner
Telefon privat: 06353 / 6411
E-Mail: Bergner-Erpolzheim@t-online.de

Erster Beigeordneter: Frank Bühler
Geschäftsbereich Klimaschutz, Bau und Friedhof
Telefon privat:                  06353 / 989762
E-Mail: Buehler.FWG-Erpolzheim@web.de 

Beigeordneter: Christoph Unverzagt
Geschäftsbereich Gemeindeflächen, 
Landwirtschaft und Touristik
Telefon privat:     06353 / 98 97 63
E-Mail: Christoph.Unverzagt@t-online.de

Jeden 1. Montag im Monat findet von 18 bis 19
Uhr eine gemeinsame Sprechstunde im Rathaus
statt.

Erpolzheim
Amtliche Nachrichten

Bahnhofstraße 12
67251 Freinsheim
www.stadt-freinsheim.de

Stadtbürgermeister:   Matthias Weber
Telefon privat:                0171 / 2352253
E-Mail: buergermeister@stadt-freinsheim.de

Sprechstunde:              nur nach Vereinbarung

Erster Beigeordneter: Jochen Weisbrod
Geschäftsbereich Natur, Umwelt und Verkehr
Mobil:                            0172 / 62 03 073
E-Mail: Jochen@weingut-Weisbrod.de

Beigeordneter:           Franz Rasp
Geschäftsbereich Friedhof und Bauhof
Telefon privat:                0151 / 65241255
E-Mail: gewitterfra@t-online.de

Beigeordneter:           Willi Simon
Geschäftsbereich Liegenschaften, Land- und 
Forstwirtschaft
mobil:                           0171 / 7639998
E-Mail: rose@kassner-simon.de

Freinsheim
Amtliche Nachrichten
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Vermietung
Die Stadt Freinsheim vermietet im Laufe des Jah-
res 2024 in Freinsheim, Haintorstr. 8 den Hain-
torturm,bestehendaus3Zimmernmitca.50m²,1.
OG und 2. OG. Das WC ist im EG.
DerHaintorturmbefindetsichinderAltstadtinner-
halb des historischen Stadtmauerrings in ruhiger
Lage.Erwirdzurzeitrenoviert. IndemTurmgibtes
keine Heizung.
Wenn Sie Interesse an der Anmietung haben, rich-
tenSieIhreschriftlicheBewerbungmiteinemNut-
zungskonzept bitte bis zum 19.02.2024 an die:
Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim
FB 4 Bauen- und Liegenschaften
Bahnhofstraße 12
67251 Freinsheim.
Auskunft erteilt Frau Gabriele Uhl, Tel: 06353/
9357-257, E-Mail: uhl@vg-freinsheim.de

Herxheim am Berg
Amtliche Nachrichten

Hauptstraße 34
67273 Herxheim am Berg
Telefon DGH: 06353 / 7450,
www.herxheimamberg.de

Ortsbürgermeister: Georg Welker
Mobil: 0163 / 45 87 845
E-Mail: georgwelker@web.de
Sprechstunde: jeden 2. und 4. Montag
imMonat,18bis19UhrundnachVereinbarung

Erster Beigeordneter: Gero Kühner
Mobil: 0157 / 31 65 53 12
E-Mail: Kuehner-Herxheim@t-online.de

Beigeordneter: Eric Hass
Mobil: 0178 / 60 47 575
E-Mail: heriesheim@aol.com

Bekanntmachung
AmMontag,19.02.2024um18:30Uhr, findeteine
öffentliche / nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Herxheim am

Berg
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Herxheim

am Berg
Herxheim am Berg, den 09.02.2024
Georg Welker, Ortsbürgermeister
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
Nichtöffentlicher Teil
1 Mitteilungen der Verwaltung
2 Bauangelegenheiten
3 Anfragen von Ratsmitgliedern
Öffentlicher Teil (Beginn: 19 Uhr)
2 Mitteilungen der Verwaltung
3 Entscheidung über das gemeindliche Einver-

nehmen gem. § 36 BauGB
Hier: Bauantrag zur Nutzungsänderung und
Legalisierung von Musikveranstaltungen in der
Weinstraße 1 in der Gemarkung Herxheim am
Berg, Flurstück: 1435/2

4 Aufstellungsort für einen offenen Bücher-
schrank
hier: Beratung und Beschluss

5 Europa- und Kommunalwahlen am 09. Juni
2024
hier: Besetzung von Wahlausschuss und Wahl-
vorstand

6 Unterrichtung des Ortsgemeinderates gemäß
§ 33 Absatz 2 GemO

hier: Information
7 Berichtspflicht über den Stand des Haushalts-

vollzugs gemäß § 21 GemHVO
8 Einwohnerfragestunde
9  Anfragen von Ratsmitgliedern
Weitere Informationen zur Sitzung erhalten Sie im
Bürgerinformationsportal unter
www.vg-freinsheim.de/bi

Kallstadt
Amtliche Nachrichten

Leistadter Straße 4
67169 Kallstadt
Telefon: 06322/1096, www.kallstadt.de

Ortsbürgermeister: Dr. Thomas Jaworek
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon privat: 06322 / 98 26 25
E-Mail: thomas.jaworek@kallstadt.de

Erster Beigeordneter: Karl Wilhelm Sauer
Geschäftsbereich Weinbau und Forsten
Telefon privat: 06322 / 6 46 88
Mobil: 0170 / 90 96500
E-Mail: sauer-kallstadt@t-online.de

Beigeordnete: Romy Feuerbach
Geschäftsbereich Feste und öffentliches Grün
Telefon privat: 06322 / 6 78 71
E-Mail: romy.feuerbach@kallstadt.de

Bürgersprechstunde
Jeden ersten Dienstag im Monat findet von 18-19
Uhr eine gemeinsame Sprechstunde des Gemein-
devorstandes im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Bekanntmachung
AmDonnerstag,22.02.2024um19:00Uhr, findet
eine öffentliche / nichtöffentliche gemeinsame Sit-
zung statt.
Gremien: Ortsgemeinderat und Bau- und

Planungsausschuss Kallstadt
Sitzungsort:  Gemeinschaftshaus Kallstadt
Kallstadt, den 09.02.2024
Dr. Thomas Jaworek, Ortsbürgermeister
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Mitteilungen der Verwaltung
2 Konzept Neue Dorfmitte

a. Vorstellung
b. Beratung
c. Beschlussempfehlung

3 Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern
Nichtöffentlicher Teil
1 Mitteilungen der Verwaltung
2 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
3 Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern
Weitere Informationen zur Sitzung erhalten Sie im
Bürgerinformationsportal unter
www.vg-freinsheim.de/bi

Bekanntmachung
AmDonnerstag,22.02.2024um18:30Uhr, findet
eine öffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Kallstadt
Sitzungsort: Gemeinschaftshaus Kallstadt
Kallstadt, den 09.02.2024
Dr. Thomas Jaworek, Ortsbürgermeister
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Bebauungsplan „Am Steinacker“

a) Antrag Weingut am Nil auf Aufhebung der
Veränderungssperre für das Gebiet des sich in

Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Am
Steinacker“
b) Einvernehmen zu einer Ausnahme von der
Veränderungssperre für das Gebiet des sich in
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Am
Steinacker“ i.S.v. § 14 Abs. 2 BauGB

2 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Weitere Informationen zur Sitzung erhalten Sie im
Bürgerinformationsportal unter
www.vg-freinsheim.de/bi

Weisenheim am Berg
Amtliche Nachrichten

Hauptstraße 72
67273 Weisenheim am Berg
Telefon: 06353/3113, www.weisenheim.de

Ortsbürgermeister: Joachim Udo Schleweis
Sprechstunde: Do. 18 Uhr bis 19.00 Uhr
Telefon privat: 06353 / 98 90 11
E-Mail: j.schleweis@web.de

Erster Beigeordneter: Klaus Lindenblatt
Geschäftsbereich Finanzen, Liegenschafts- und Ver-
mögensverwaltung(bebauteLiegenschaften),Jugend
undSozialessowieBetriebderKindertagesstätte
Telefon privat: 06353 / 63 54
E-Mail: lindenblatt-g-k@t-online.de

Beigeordneter: Dr. Harald Dauns
Telefon privat: 06353 / 98 92 471
E-Mail: harald.dauns@me.com

Bürgermeistersprechstunde
Immer donnerstags um 18:00 Uhr im Bürgerhaus.

Sitzungskalender
Die gemäß Sitzungskalender für Mittwoch,
21.02.2024 vorgesehene Ausschusssitzung der
Ortsgemeinde Weisenheim am Berg entfällt.

Weisenheim am Sand
Amtliche Nachrichten

Dr.-Welte-Straße 2
67256 Weisenheim amSand
Telefon:06353/8333,www.weisenheimamsand.de
Mail: buergeranfragen@weisenheimamsand.de

Ortsbürgermeister: MichaelBähr-Burkhardt
Sprechstunde: 1.DonnerstagimMonat,

ab18:00Uhr
Telefon privat: 06353 / 93 23 858

Erster Beigeordneter: Klaus Mathis
Geschäftsbereich Schulen und Bauhof
Mobil: 0163 / 38 39 589

Beigeordneter: Friedrich Hofmann
Telefon privat: 06353 / 22 89

Beigeordneter: Holger Koob
GeschäftsbereichFremdenverkehr,Feste,Vereine
undJugend
Mobil: 0172 / 98 11 700
Koob@vg-freinsheim.de

SatzungzurErhebungvonwieder-
kehrenden Beiträgen für den Aus-
bau von Verkehrsanlagen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Weisenheim
am Sand hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
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Hauptstraße 34
67273 Herxheim am Berg
Telefon DGH 06353/7450
www.herxheimamberg.de

Ortsbürgermeister:     Georg Welker
Mobil:                                 0163 / 45 87 845
E-Mail:                                georgwelker@web.de
Sprechstunde:               jeden 2. und 4. 
                                          Montag im Monat, 
                                          18 bis 19 Uhr und
                                          nach Vereinbarung

Erster Beigeordneter: Gero Kühner
Mobil:                                 0157 / 31 65 53 12
E-Mail: Kuehner-Herxheim@t-online.de

Beigeordneter:             Eric Hass
Mobil:                                 0178 / 60 47 575
E-Mail:                                heriesheim@aol.com

Herxheim am Berg
Amtliche Nachrichten

Leistadter Straße 4
67169 Kallstadt
Telefon:  06322/1096, www.kallstadt.de

Ortsbürgermeister: Dr. Thomas Jaworek
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon privat:     06322 / 98 26 25
E-Mail: Thomas.jaworek@kallstadt.de

Erster Beigeordneter: Karl Wilhelm Sauer 
Geschäftsbereich Weinbau und Forsten
Telefon privat: 06322 / 64 688
Mobil: 0170 / 90 96 500

Beigeordnete:    Romy Feuerbach
Geschäftsbereich Feste und öffentliches Grün
Telefon privat:    06322 / 67 871
E-Mail: romy.feuerbach@kallstadt.de

Kallstadt
Amtliche Nachrichten

Hauptstraße 72
67273 Weisenheim am Berg
Telefon: 06353/3113, www.weisenheim.de

Ortsbürgermeister:
Joachim Udo Schleweis

Sprechstunde: Do. 18.00 – 19.00 Uhr
Telefon privat: 06353 / 989011
E-Mail: j.schleweis@web.de

Erster Beigeordneter: Klaus Lindenblatt
Geschäftsbereich Finanzen, Liegenschafts- und Ver-

mögensverwaltung (bebaute Liegenschaften), Jugend

und Soziales sowie Betrieb der Kindertagesstätte

Telefon privat: 06353 / 6354
E-Mail: lindenblatt-g-k@t-online.de

Beigeordneter: Dr. Harald Dauns
Telefon privat: 06353 / 9892471
E-Mail: harald.dauns@me.com

Weisenheim am Berg
Amtliche Nachrichten

Dr.-Welte-Straße 2
67256 Weisenheim am Sand
Telefon: 06353/8333, www.weisenheimamsand.de
Mail: buergeranfragen@weisenheimamsand.de

Ortsbürgermeister:   Michael Bähr-Burkhardt
Sprechstunde:             1. und 3. Do. im Monat,
                                        ab 18.00 Uhr
Mobil privat:                    06353 / 93 23 858

Erster Beigeordneter:Klaus Mathis
Geschäftsbereich Schulen und Bauhof
Mobil:                               0163 / 38 39 589

Beigeordneter:            Friedrich Hofmann
Telefon privat:                 06353 / 2289

Beigeordneter:            Holger Koob
Mobil:                                0172 / 98 11 700

Weisenheim am Sand
Amtliche Nachrichten

Diese Zusammenstellung wurde von NoLogin am 16.02.2024 um 09:02 erzeugt



nung(GemO)undder§§2Abs.1,7,10und10ades
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht
wird:

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
(1) Die Gemeinde Weisenheim am Sand erhebt
wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und
den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Be-
stimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen
an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der Er-
weiterung, dem Umbau oder der Verbesserung
dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer
vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchba-
ren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in ei-
nen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genü-
genden Zustand,
2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergröße-
rung einer fertiggestellten Anlage oder deren Er-
gänzung durch weitere Teile,
3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Verän-
derung an der Verkehrsanlage,
4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur He-
bung der Funktion, der Änderung der Verkehrsbe-
deutungi.S.derHervorhebungdesAnliegervortei-
les sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähig-
keit einer Anlage.
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch
für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die nicht
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig
ist.
(4)DieBestimmungendieserSatzunggeltennicht,
soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c
BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden
nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragserhe-
bungaußerVerhältniszudemzuerwartendenBei-
tragsaufkommen stehen.

§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentli-
chenStraßen,WegeundPlätzesowieselbstständi-
ge Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbst-
ständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brü-
ckenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des
Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3 Ermittlungsgebiete
(1)SämtlichezumAnbaubestimmteVerkehrsanla-
gen des Gemeindegebietes bilden als einheitliche
öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Ab-
rechnungseinheit).DieBegründungfürdieAusge-
staltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtung
ist dieser Satzung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine
Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen
nach den jährlichen Investitionsaufwendungen
der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, ge-
werblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutz-
baren Grundstücke, die die rechtliche und tatsäch-
licheMöglichkeiteinerZufahrtodereinesZugangs
zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen
Verkehrsanlage haben.

§ 5 Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil beträgt 35%.

§ 6 Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlä-
gen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollge-
schoss beträgt 10 v.H. Vollgeschosse im Sinne die-
ser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Lan-
desbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grund-

stücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise
überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil
dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen,
gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buch-
grundstücks;Nr.2 istggf.entsprechendanzuwen-
den.
2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind
zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage
angrenzen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe
von 40 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsan-
lage angrenzen, mit dieser aber durch einen eige-
nenWegoderdurcheinenZugangverbundensind
(Hinterliegergrundstück),dieFlächevonderzuder
Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite
bis zu einer Tiefe von 40 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wege-
mäßige Verbindung darstellen, bleiben bei der Be-
stimmungderGrundstückstiefenacha)undb)un-
berücksichtigt.
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordne-
ten Tiefenbegrenzungslinie liegenden Grund-
stücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung
baulich oder in ähnlicher Weise selbständig nutz-
bar(HinterbebauunginzweiterBaureihe),wirddie
FlächebiszueinerTiefevon80mzugrundegelegt.
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem
Sinne selbständig nutzbar und geht die tatsächli-
che bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnli-
che Nutzung der innerhalb der Tiefenbegrenzung
liegendenGrundstücksteileüberdietiefenmäßige
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt
sichdieTiefenbegrenzungsliniezurhinterenGren-
ze der tatsächlichen Nutzung.
WirdeinGrundstückjenseitsderinSatz1angeord-
neten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie tatsäch-
lich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich
genutzt,soverschiebtsichdieTiefenbegrenzungs-
linie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nut-
zung. 
3.BeiGrundstücken,fürdieimBebauungsplandie
Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz, Cam-
pingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festge-
setzt ist,dieFlächedes imGeltungsbereichdesBe-
bauungsplanes liegenden Grundstückes oder
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grund-
stücken, die innerhalb eines im Zusammenhang
bebautenOrtsteiles (§34BauGB)tatsächlichsoge-
nutzt werden, die Fläche des Grundstücks – gege-
benenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht
mit 0,5.
(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebau-
ungsplan festgesetzte zulässige Zahl der Vollge-
schosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan
nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch
eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber
dieHöhederbaulichenAnlageninFormderTrauf-
oderFirsthöhe,sogiltdiedurch3,0geteiltehöchst-
zulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen
festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe.
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen
trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Au-
ßenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außen-
wand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu mes-
sen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf-
oder abgerundet.
Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-

schosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist
die dabei tatsächlich verwirklichte Vollgeschoss-
zahlhöheralsdie indernäherenUmgebung,soist
die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zu-
grunde zu legen. 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut
sind,dieZahlvonzweiVollgeschossen.Diesgilt für
Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen
oder industriellen Zwecken oder einer freiberufli-
chen Nutzung dienen, entsprechend.
3. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschoss-
zahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich vorhan-
dene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wo-
bei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und abzu-
runden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt
derAußenseitederDachhautmitderseitlichenAu-
ßenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu
messen.
4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan
eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die au-
ßerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich
sogenutztwerden(z.B.Sport-,Fest-undCamping-
plätze,Freibäder,Friedhöfe),wirdbeivorhandener
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse
angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein
Vollgeschoss.
5. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder
Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die festge-
setzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Fest-
setzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Gara-
gen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch
ein Vollgeschoss.
6. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von
Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden
zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschrif-
ten entsprechend angewandt, wie sie bestehen
für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn
in der Satzung Bestimmungen über das zulässige
Nutzungsmaß getroffen sind,
b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung
keine Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß enthält.
7. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich
durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse
gilt,wennsiehöher istalsdieZahlderVollgeschos-
se nach den vorstehenden Regelungen.
8. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude
mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen zu-
lässigodervorhanden,giltdiebeiderüberwiegen-
den Baumasse vorhandene Zahl.
(4)FürGrundstückeinKern-,Gewerbe-undIndust-
riegebietenwirddienachdenvorstehendenRege-
lungen ermittelte und gewichtete Grundstücksflä-
che um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für
ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnli-
cher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen
Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnli-
cherWeisegenutztenGrundstücken(gemischtge-
nutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten er-
höhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende
Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13
dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage er-
schlossen sind als auch von einer oder mehreren
weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungsein-
heit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer
gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsan-
lagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach § 6
Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Re-
gelung des Abs. 1 nur für die sich überschneiden-
den Grundstücksteile.

§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
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Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.
Dezember für das abgelaufene Jahr.

§ 9 Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können
von der Gemeinde Weisenheim am Sand Voraus-
leistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben
werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraus-
sichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr be-
messen.

§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann je-
derzeit füreinenZeitraumvonbiszu10Jahrenver-
einbart werden. Der Ablösung wird unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Kostenentwick-
lung die abgezinste voraussichtliche Beitrags-
schuld zugrunde gelegt.

§ 11 Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer
oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grund-
stückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
(1 )DiewiederkehrendenBeiträgeunddieVoraus-
leistungen darauf werden durch schriftlichen Be-
scheid festgesetzt und sind ein Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages un-
ter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des Ge-
meindeanteils und der Berechnungsgrundlagen
nach dieser Satzung,
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche
Last auf dem Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkeh-
render Beiträge können durch besonderen Be-
scheid (Feststellungsbescheid) festgestellt wer-
den.
§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass
Grundstücke,vorbehaltlich§7Absätze1und2die-
ser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wie-
derkehrenden Beitrages berücksichtigt und bei-
tragspflichtig werden, nach
a)    20 Jahren bei kompletter Herstellung der Ver-
kehrsanlage,
b)    15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c)    10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d)    5 JahrenbeiHerstellungderBeleuchtungbzw.
durchgeführtenVeranlagungenfürGrunderwerb,
Straßenoberflächenentwässerungskosten oder
anderer Teilanlagen.
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach
den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der Erneuerung,
der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesse-
rung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder
mehrereMaßnahmenmehrereTeileinrichtungen,
so findet eine Addition der unter den Buchstaben
b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht
statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Ver-
schonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem
Zeitpunkt, in dem die sachlichen Beitragspflichten
für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
bzw. für die Ausbaubeiträge nach dem KAG ent-
standen sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage
aufgrund von Verträgen (insbes. Erschließungs-

verträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die
Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die
Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem
Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leis-
tungunddieWidmungderVerkehrsanlageerfolgt
sind.

§ 14 Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt
als öffentliche Last auf dem Grundstück.

§ 15 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in
Kraft.
Gleichzeitig treten außer Kraft die Satzung zur Er-
hebung von wiederkehrenden Beiträgen für den
Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde
Weisenheim am Sand vom 15.11.2019.
Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden
Satzungen entstanden sind, bleiben diese hiervon
unberührt und es gelten insoweit für diese die bis-
herigen Regelungen weiter.
Gez. Bähr-Burkhardt
(Ortsbürgermeister)
Wir weisen darauf hin, dass die Satzung gemäß §
24 Absatz 1 GemO ein Jahr nach der öffentlichen
BekanntmachungalsvonAnfangangültigzustan-
degekommen gilt, wenn die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften nicht innerhalb ei-
nesJahresnachderöffentlichenBekanntmachung
derSatzungunterBezeichnungdesSachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Verbandsgemeinde Freinsheim gel-
tend gemacht worden ist (§ 24 Absatz 6 Satz 4 Ge-
mO).

Anlage 1
zurSatzungzurErhebungvonwie-
derkehrenden Beiträgen für den
Ausbau von Verkehrsanlagen in
der Ortsgemeinde Weisenheim
am Sand vom 18.11.2021
Begründung für die Ausgestaltung der öffentli-
chen Einrichtung.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Be-
schluss vom 25.06.2014 – 1 BvR 668/10 entschie-
den, dass die Heranziehung zu wiederkehrenden
BeiträgenfürdenAusbaueinerStraßealsTeileiner
einheitlichen öffentlichen (Verkehrs-) Einrichtung
nur für diejenigen Grundstücke in Betracht
kommt, die von dieser einen jedenfalls potentiel-
len Gebrauchsvorteil haben, bei denen sich also
derVorteilderMöglichkeitderNutzungderausge-
bautenStraßenalsLagevorteilaufdenGebrauchs-
wertdesGrundstücksauswirkt.Derbeitragspflich-
tigeVorteil liegtdanachinderMöglichkeitderbes-
seren Erreichbarkeit der beitragspflichtigen
Grundstücke und der besseren Nutzbarkeit des
Gesamtverkehrssystems sowie dessen Aufrecht-
erhaltung und Verbesserung als solchem. Der Sat-
zungsgeber muss deshalb bei der Ausübung sei-
nes Gestaltungsermessens über die Festlegung
abgrenzbarer Gebietsteile (vgl. § 10 a Abs. 1 S. 4
KAG) darauf achten, dass die dort liegenden
Grundstücke einen solchen konkret zurechenba-
ren Vorteil von dem Ausbau und der Erhaltung
einer Verkehrsanlage haben.

Ob die herangezogenen Grundstücke einen kon-
kret zurechenbaren Vorteil von dem Ausbau und
der Erhaltung einer Verkehrsanlage haben, hängt
nichtvonderpolitischenZuordnungeinesGebiets,
sondern vor allem von den tatsächlichen örtlichen
Gegebenheiten ab, etwa der Größe, der Existenz
eines zusammenhängenden bebauten Gebiets,
der Topographie wie der Lage von Bahnanlagen,

Flüssen und größeren Straßen oder der typischen
tatsächlichen Straßennutzung.
InderOrtsgemeindeWeisenheimamSandgibtes
keine tatsächlich örtlichen Gegebenheiten (Zäsu-
ren) die eine Aufteilung des Gemeindegebiets in
zwei oder mehrere Abrechnungsgebiete nötig er-
scheinen lässt.
Weisenheim am Sand, den 18.11.2021
Gez. Bähr-Burkhardt
(Ortsbürgermeister)

Abräumung von Grabstätten
Im Frühjahr 2024 findet auf dem Friedhof Weisen-
heim am Sand wieder eine Grabräumung statt. Je-
de Grabstätte, deren Nutzungszeit abgelaufen ist
oderdievondenAngehörigennichtmehrgepflegt
werden kann, wird auf Antrag von den Bedienste-
ten der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand ab-
geräumt. Bei Grabstätten, die vor Ablauf der To-
tenruhefrist (25 Jahre) abgeräumt werden, wird
mit den Angehörigen eine Vereinbarung über die
Pflege der freigewordenen Fläche durch die Orts-
gemeinde Weisenheim am Sand getroffen.
Sollten Sie Nutzungsberechtigter einer Grabstätte
sein, deren Nutzungszeit abgelaufen ist oder die
Sie nicht mehr pflegen können, teilen Sie dies bitte
bis spätestens 16.02.2024 Herrn Weremchuk von
der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim
unterderNummer06353-9357217oderperE-Mail
(friedhof@vg-freinsheim.de) mit.

Für die Abräumung eines Einzelgrabes entstehen
Kosten in Höhe von 150,- € und für die Abräumung
eines Doppelgrabes 200,- €. Bei Räumungen vor
Ablauf der Totenruhefrist entstehen jährliche Pfle-
gekostenvon25,-€beiEinzelgräbernund40,-€bei
Doppelgräbern.
Verbandsgemeindeverwaltung
- Friedhofsverwaltung -

Kindertagesstätten
und Schulen

Kita „Weisenheimer Spatzennest“
Die Kinder der Kita „Weisenheimer Spatzennest“
haben am 30.01.2024 die Theatervorstellung  „Ir-
gendwie anders“ in der Jahnturnhalle besucht.
Der Förderverein der Kindertagesstätte und der
Turnverein Weisenheim/Bg., welcher seine Räum-
lichkeitenzurVerfügunggestellthat,ermöglichten
den Kindern diesen tollen Vormittag.
Alle Kinder und Erzieherinnen haben sich gegen 9
UhraufdenWegindie Jahnturnhallegemacht.Die
Kinder waren ganz aufgeregt und gespannt, was
sie wohl nun erwartet und was Ihnen vorgespielt
wird.
In der Halle angekommen, bekam jedes Kind ei-
nen Platz, sie wurden von Herrn Lindenblatt be-
grüßt und schon konnte es losgehen. In der Halle
war es ganz leise und die Augen der Kinder schau-
ten gespannt zu, wie der Vorhang sich öffnete.
Nun war es soweit! Die drei Schauspieler vom
Theater „Alte Werkstatt“ aus Frankenthal spielten
den Kindern das Stück „Irgendwie anders“ vor. Die
Darsteller waren auch irgendwie anders, ihre Kos-
tüme und ihr Verhalten auf der Bühne haben die
Kinder sofort zum Mitmachen angeregt. Die klei-
nen Besucher waren somit im Geschehen des Stü-
ckes involviert und konnten so auch das Theater-
stück mitgestalten.
Da die Schauspieler die Kinder mit einbezogen ha-
ben, konnten sie alle lernen, dass jeder Mensch,
egal ob klein oder groß, ob verschiedene Haut-
oderHaarfarbeetc.etwasBesonderes ist,manmit
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jedem befreundet sein kann und jeder etwas be-
sonders gut kann.
Das Resümee des Tages war somit gefasst „Jeder
ist anders und zusammen können wir alles!“

Die Grundschule Weisenheim am Sand bietet
an:
ein Freiwilliges Soziales Jahr
Eine Stelle ab 26. August 2024

Tätigkeitsbereiche in der Ganztagsschule:
- Unterstützung der Lehrkräfte am Vormittag

- Mitarbeit insbesondere in Klasse 1
- Teilnahme an allen Klassenveranstaltungen
- Durchführung von Fördermaßnahmen
- Unterstützung in Vertretungssituationen

- Betreuung der Schülerinnen und Schüler am
Nachmittag:

- Begleitung der Kinder beim Mittagessen

- Betreuung während der ungebundenen Freizeit
- Hilfe bei der Erledigung der Hausaufgaben
- Unterstützung der AG-Leiterinnen und AG-Leiter
Kontaktaufnahme:Tel. 06353-8806   
                            Mail:gs-was@vg-freinseim.de
Kerstin Jung, Schulleiterin

Ende Amtsblatt Freinsheim
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Dackenheim
Verein Cosmos Langenfelder
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Der Verein Cosmos Langenfelder lädt alle Mitglie-
der und Interessierten, herzlich zur Jahreshaupt-
versammlung am Mittwoch, den 21.02.24 um
19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dacken-
heim ein.
Tagesordnung:
﻿﻿Begrüßung ﻿﻿
Eröffnung der Mitgliederversammlung
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
﻿﻿Feststellung der Beschlussfähigkeit
﻿﻿Genehmigung der Tagesordnung
﻿﻿Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene
Kalenderjahr
﻿﻿Bericht der Rechnungsprüfer ﻿﻿
Aussprache über die Berichte
Entlastung des Vorstandes
Neuwahlen des Vorstandes ﻿﻿
Bericht über die Vereinsziele für das laufende Jahr
﻿﻿Aussprache über die Vereinsziele
﻿﻿Verschiedenes / Stimmen aus der Mitgliedschaft
﻿﻿Schlusswort des Vorsitzenden

Erpolzheim
Erpolzheimer Martinsmarkt
An alle Höfe und Ausschankstellen und die, die es
nochwerdenwollen:
Anmeldungen für den Markt 2024 sind bis spätes-
tens1.MärzbeiJuttaSchettgeneinzureichen.
Das Antragsformular zum Ausdrucken (3 Seiten) ist
zufindenaufderHPderOrtsgemeindeunter„Feste“.
Wir wären für die Meldung und das Zur-Verfü-
gung-Stellen weiterer möglichst geschützter Plät-
ze für Kunsthandwerker sehr dankbar!
Für das Orga-Kommitee
Gerd Zahnhausen, 0151 1114 2940

Bücherstube Erpolzheim
Hauptstraße 23, 67167 Erpolzheim – im Rathaus,
Obergeschoß
Öffnungszeiten: Mittwoch 16.30 - 18.00 Uhr
                                 Samstag 10.30 - 12.00 Uhr
Neue Öffnungszeiten am Mittwoch: 16.30 –
18.00 Uhr
Kein Lesestoff mehr?
Warum den Fernseher einschalten, wenn sie bei
uns aktuelle Romane, spannende Krimis, Biografi-
en, Hörbücher und historische Romane finden?
Falls sie unsere Bücherstube noch nicht kennen,
dann wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt dafür.
UnsereBücherstubeistwasBESONDERES–mitviel
Engagement ins Leben gerufen, eingerichtet für
jungeundjunggebliebene„Leseratten“,aberauch
um Kontakte zwischen Menschen zu knüpfen –
eben ein Ort der Begegnung!!!
Ihr Team der Bücherstube Erpolzheim

Freinsheim
Landjugend Freinsheim
Einladung zur Generalversammlung
Wir laden zur Generalversammlung der Landju-
gend Freinsheim ein, am Mittwoch, den
06.03.2024 um 19:00 Uhr. Die Generalversamm-
lung findet im Retzerhaus – Vereinsraum, Her-
renstr. 10, 67251 Freinsheim, statt.
Tagesordnung
1. Eröffnung der Generalversammlung durch den

Vorstand
2. Rückblick des Jahres 2023
3. Entlastung des Vorstandes
4. Entlastung des Kassenwartes
5. Neuwahlen
6. Vorschau 2024
7. Sonstiges

FDP Stadtverband
Freinsheim
Einladung zur Mitgliederver-
sammlung
Gemäß § 17 Abs. 1 und 2 der Rahmensatzung für
Ortsverbände im FDP-Landesverband Rheinland-
Pfalz lädtderFDPStadtverbandFreinsheimeinzur
Mitgliederversammlung (Listenaufstellung)
zur Wahl der Bewerberinnen und Bewerber für
den Stadtrat Freinsheim bei der Kommunal-
wahl 2024 am Mittwoch, 28. Februar 2024 um
19:00 Uhr Restaurant „Zum kühlen Grund“
Herrenstraße 12, 67251 Freinsheim

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Parteitagsleitung nach § 9 Abs.

2 der Rahmensatzung für Kreisverbände im
FDP-Landesverband Rheinland-Pfal

3. Wahl eines Schriftführers / einer Schriftführerin
4. Regularien
     - Wahl einer Mandatsprüfungskommission zur

Feststellung des Wahlrechts der anwesenden
Personen

      - Wahl der Zählkommission
      - Wahl einer Vertrauensperson und einer stell-

vertretenden Vertrauensperson
     - Wahl von zwei Personen zur Versicherung an

Eides statt
5.  Geschäftsordnungsmäßigeundwahlrechtliche

Feststellungen
6. WahlderBewerberinnenundBewerberfürden

StadtratFreinsheimfürdieKommunalwahl2024
7. Termine, Verschiedenes
8. Schlusswort
Im Anschluss findet die Mitgliederversammlung
des Verbandsgemeindeverbandes Freinsheim
statt. Beginn ca. 20:00 Uhr.
Willi Simon
Vorsitzender des Stadtverbandes Freinsheim

Singwerkstatt in Freinsheim
Wer schon immer mal seine Stimme entdecken,
spüren und festigen wollte, hat dazu am Wochen-
ende vom 23. – 25. Februar 2024 in Freinsheim die
perfekte Gelegenheit. Und zwar bei der Singwerk-
statt mit Gesangspädagogin Christa Warnke. Mit
viel Spaß und Humor dürfen alle Interessierten an
diesem Wochenende gemeinsam singen, lachen,
sich bewegen, die Räume der Stimme entdecken
und den Rhythmus fühlen. Als Highlight findet ein
Minikonzert zum Abschluss am Sonntag, den 25.
Februar 2024 vor Publikum statt.
Die Organisation liegt bei die Musikschule Freins-
heim e.V., die sich besonders nach dem großen Er-
folg der Singwerkstatt 2023 freut, Christa Warnke
erneutfüreinganzesWochenendeimZeichender
Stimme gewinnen zu können.
Christa Warnke ist erfahrene und diplomierte Ge-
sangspädagogin. Sie unterrichtet als Gesangsdo-
zentin an der Uni Wuppertal und arbeitet als Ge-
sangslehrerinundChorleiterinanderMusikschule
Bocholt.
Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie
auf der Homepage des Musikschule Freinsheim
e.V. unter www.musikschule-freinsheim.de

Fußballverein 1924
Ein Stickeralbum für den FV
1924 Freinsheim e.V.
Das einzigartige Stickeralbum
des FV 1924 Freinsheim e.V. ist
ab dem 17. Februar 2024 /
14:00 Uhr beim Edeka Stiegler
in der Herxheimer Straße 58 erhältlich.
Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, die eigene Ge-
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meinschaft in einem individuellen Sammelalbum
verewigt: Was sonst nur für die “großen Stars“ des
Sports gilt, wird für den FV 1924 Freinsheim e.V. ab
dem 17. Februar 2024 Realität. Dann startet exklu-
siv im Edeka Stiegler der Verkauf der individuellen
Alben.
Fans können das Projekt tatkräftig unterstützen:
Jeweils 2 Euro pro verkauftem Album sowie die Er-
löse der Verkaufsstartveranstaltung fließen direkt
in die Kasse des Vereins.

Lions Club Freinsheim
BENEFIZVERANSTALTUNG
„Noch´n Gedicht“
Der große Heinz Erhard Abend mit Hans-Joa-
chim Heist, Von-Busch-Hof Freinsheim
Es wird eine Eintrittspauschale erhoben. Reservie-
rungen im i-Punkt Freinsheim (Tel.: 06353 989294)

Weisenheim am Berg
Gewerbe- & Verkehrsverein Wei-
senheim am Berg e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung am 19.
März 2024 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus, Wei-
senheim am Berg
Tagesordnung
1. Eröffnung der Versammlung, Begrüßung und

Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht der Vorsitzenden über das Jahr 2023
3. Bericht zur Gesamtlage des Gewerbevereines
4. Bericht der Schatzmeisterin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Benennung eines Versammlungsleiters durch

die Versammlung
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahl des Vorstandes

a) 1. Vorsitzender
b) 2. Vorsitzender
c) Schatzmeister
d) Schriftführer
e) Beisitzer

9. Wahl der Kassenprüfer
10.Zuordnung Aufgabenbereiche der Beisitzer
11.Ausblick auf das Jahr 2024
12.Sonstiges
Die Vorstandschaft
Rolf Kühner und Volker Rummer

Bürger für Weisen-
heim am Berg e.V.
Quartalstreffen
Am 19. Februar 2024 um 19.00
Uhr treffen wir uns im Bürgerhaus Weisenheim
am Berg.
Weitere Infos auf  Facebook u. Instagram oder
Mail an : buergerfuerweisenheim@gmail.com

Pfälzerwald-Verein
Hüttendiensteinteilung
1. Halbjahr am  22. Februar
 2024 Hüttendiensteinteilung
I. Halbjahr für alle Hütten-
dienstler:innen und Interes-
sierte. 19.00 Uhr Bürgerhaus,
Weisenheim am Berg

Förderverein der
Kindertagesstät-
te Weisenheim
am Berg
Einladung zu Stabaus
am Sonntag, 10.03.2024

„Immer wieder kommt ein neuer Frühling…“
Der Winter soll nun endgültig vertrieben werden
und dazu brauchen wir tatkräftige Unterstützung
von großen und kleinen Leuten!
Deshalb laden wir alle herzlich zu unserem Sta-
bausfest ein.
AmSonntag,den10.03.2024um13.45Uhr treffen
wir uns am Kindergarten und ziehen bunt ge-
schmückt zum Dorfplatz.

Dort vertreiben  wir ab ca. 14.30
Uhr mit Gesang, Tanz und Feuer
den Winter und begrüßen den
Frühling.
Begleitet werden wir dabei vom
ev. Posaunenchor Weisenheim
am Berg.

Im Anschluss laden der Elternaus-
schuss und Förderverein zu Kaffee
und Kuchen ins Bürgerhaus ein.
Der Erlös kommt unserer Kinder-
tagesstätte zugute.

Weisenheim am Sand
SPD Ortsverein Weisenheim am
Sand
Zu einer Mitgliederversammlung ergeht hiermit
herzliche Einladung an alle Mitglieder des SPD
Ortsvereins Weisenheim am Sand.
Die Versammlung findet statt im DRK-Haus, Dr.-
Welte-Straße/ Ecke Ostring in Weisenheim am
Sand am Samstag, den 17.02.2024 um 9:00 Uhr.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Kommunalwahl 2024

Konstituierung der Sitzung
Wahl der eines/r Versammlungsleiters /
Versammlungsleiterin
Wahl eines/r Schriftführers/Schriftführerin
Wahl einer Vertrauensperson und einer stellv.
Vertrauensperson
Wahl zweier VertreterInnen zur Abgabe der
Versicherung an Eides statt
WahlderMandatsprüfungs-undZählkommission
VorstellungderKandidatenundKandidatinnen
Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkom-
mission
Wahl der SPD-Kandidaten/Innen für die Kom-
munalwahl, Ortsgemeinde Weisenheim am
Sand

4. Verschiedenes
Susanne Fliescher

Schützengilde 1932 e.V. Weisen-
heim am Sand
Einladung Am Mittwoch, den 06. März 2024 findet
um 18.30 Uhr im 25m Pistolenstand der Schützen-
gilde unsere diesjährige Generalversammlung
statt, wozu wir recht herzlich einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresberichte:

a. 1. Vorsitzender, b. Hauptschießleiter,
c. Jugendwart, d. Kassenbericht, e. Kassenprü-
fungsbericht

3. Diskussion der Berichte,
4. Entlastung der Vorstandschaft,
5. Referentenberichte
6. Neuwahlen

a. 2. Vorsitzender - b. Hauptschießleiter -
c. Jugendwart - d. Fachreferent Schieß sport -
e. Fachreferent für Biathlon - f. Fachreferent für
Verwaltung und Organisa- tion - g. Pressewart -

h. Waffen- und Gerätewart - i. Wirtschaftsaus-
schuss - j. Bauausschuss - k. Revisoren -
l. Ehrungsausschuss,

7. Behandlung vorliegender Anträge
a. Sicherheitsunterweisung durch den Schieß-
leiter

8. Verschiedenes
Anträge und Eingaben zur Generalversammlung
müssen bis spätestens 28. Februar 2024 beim 1.
Vorsitzenden, Herrn Dr. Christoph Kiener, Kalmit-
straße 20, 67256 Weisenheim am Sand, schriftlich
eingegangen sein.
Die Einladung wird auch am Infobrett im Schieß-
standausgehängt.BeieventuelleingehendenEin-
gaben, die zur Änderung der Tagesordnung füh-
ren,wirddieneueEinladungab02.März2024aus-
schließlich am Infobrett im Schießstand ausge-
hängt und nicht mehr neu versandt.
Die Vorstandschaft

ASV
Einladung zur Mitgliederversamm-
lung des ASV am 15.03.2024 20:00
Uhr
In der Halle des ASV, Ritter von Geiss-
ler Straße 79, 67256 Weisenheim
Oder online (Link wird nach Anmeldung zuge-
sandt)
Tagesordnung:
1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit
2.) Bericht des Vorsitzenden
3.) Bericht der Abteilungen
4.)Bericht des Kassenwartes
5.) Bericht der Kassenprüfer
6.) Entlastung
7.) Neuwahlen 2. Vorsitzende(r) , Kassenwart(in),

Jugendwart(in), Pressewart(in), Platzwart(in),
Beirat und Kassenprüfer(inen)

8.) Ausblick 2024/2025
9.) Verschiedenes
Wünsche und Anträge sind bis zum 28.02.2024 an
den Vorstand in schriftlicher Form zu richten.

LandFrauenverein
Liebe LandFrauen, Land-
männer und Freunde,
Anbei die kommendenTermine:
Do15.02.16:00UhroffenerHandarbeitstreff für
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Jedermann
Fr 16.02. 18:00 Uhr Melanies Tarot-Workshop
für Anfänger. Einführung in die Bedeutung der
Karten und Legetechnik
Mo 19.02. 18:00 Uhr Stefanies Socken Stricken
für Anfänger - Teil 2
Mi 21.02. 14:30 Uhr - 16:00 Uhr gläserner Globus
in Oggersheim. Wir schauen hinter die Kulissen
von Metzgerei, Bäckerei, etc.
Fr. 23.02. 19:00 Uhr PfalzKrimi-Lesung von Wer-
ner Carl. Erlebt Werner Carls Lesung aus seinem
BuchRietburg-Mord,mitkleinenHäppchenundei-
nem Begrüßungswein
Es wird eine Teilnehmerpauschale erhoben.
Die Kurse finden, wenn nicht anders oben ge-
nannt, bei uns im Vereinsraum unter dem „Pfälzer
Hof“ statt. Anmeldung hierzu bitte telefonisch bei
Kerstin Ott, Tel. 0177 736 38 44 oder direkt in den
Listen im Vereinsraum!
Es wird eine Materialpauschale erhoben.

Musik- und Kulturverein
SandieWollaschunddasKlaus-Wa-
genleiter-Trio – eine ECHO- und
drei Grammy-Gewinner am 18.02. in der evan-
gelischen Kirche
Freut Euch auf einen Abend mit den herausragen-
den Stücken aus Sandies gerade erschienener CD
„Better“undSongsquerüber JazzundPophinweg
indereinzigartigenAtmosphäreunsererevangeli-
schen Kirche.
Tickets gibt's für 18 € (Schüler/Studenten 12 €) un-
ter www.muk-weisenheim.de.
Sonntag, 18.02.2024, Beginn: 18,30 h, Einlass:
17,30 h, Evangelische Kirche, Kirchplatz, 67256
Weisenheim am Sand

VdK Ortsverband
Einladung zur Mitgliederver-
sammlung 2024
Am Samstag, den 09.03.2024
findet um 14.00h in der Halle des ASV Weisenheim
am Sand die Mitgliederversammlung 2024 des OV
Weisenheim am Sand des Sozialverbandes Rhein-
land-Pfalz statt. Folgende Tagesordnung ist ge-
plant:
1) Begrüssung und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit
2) Genehmigung der Tagesordnung

3) Bericht des 1. Vorsitzenden
4) Bericht des Kassenverwalters
5) Bericht der Kassenrevision
6) Entlastung des Vorstandes
7) geplante Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2024
8) Verschiedenes
9) Verabschiedung
Prof. Dr. Michael Rauch
1.Vorsitzender des OV Weisenheim am Sand

Verbandsgemeinde
Freinsheim

Freie Wählergruppe, Verbandsge-
meinde Freinsheim e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Mitglieder der Freien Wählergruppe,
VG Freinsheim e.V.,
Sie sind herzlich eingeladen zur Mitgliederver-
sammlung der Freien Wählergruppe, VG Freins-
heim e.V. am Dienstag, 27. Februar 2024 um 19
Uhr im Bürgerhaus Erpolzheim (Mühlgasse 7,
67167 Erpolzheim)
Tagesordnung:
1. Begrüßung & Formalia
2. Bericht des Vorstandes und der Verbandsge-

meinderatsfraktion
3. Wahl der Versammlungsleitung und der

Schriftführung für die Wahlen
4. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Zählkom-

mission
5. Wahl einer Vertrauensperson und eines Stell-

vertreters
6. Wahlvon2PersonenzurAbgabedereidesstatt-

lichen Versicherung gegenüber der Wahllei-
tung

7. Wahl der Kandidat:innen zur Verbandsgemein-
deratswahl am 9. Juni 2024

8. Anträge von Mitgliedern, die gemäß § 9 Abs. 2
unsererSatzungmindestensdreiKalendertage
vor der Mitgliederversammlung schriftlich
beim Vorstand eingegangen sind

9. Verschiedenes
Nicht öffentlicher Teil:
Organisatorische Vorbereitung der Wahlen
Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung wird darauf hinge-
wiesen, dass die ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die
AnzahlderanwesendenMitgliederbeschlussfähig
ist.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Weber
(Vorsitzender)

SPD-GemeindeverbandFreinsheim
Der SPD-Gemeindeverband Freinsheim lädt ein zu
einer Vertreterversammlung zur
Aufstellung der Verbandsgemeinderatsliste
am Samstag, den 02.03.2024 um 09:00 Uhr
in Kallstadt, Ratssaal
Tagesordnung:
1. EröffnungundBegrüßungdurchdieVorsitzende
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Konstituierung

Wahl der Sitzungsleitung Wahl eines/r Schriftf-
ührers/in Wahl einer Vertrauensperson und
einer stellv. Vertrauensperson Wahl zweier Ver-
treterInnen zur Abgabe der Versicherung an
Eides statt Wahl der Mandatsprüfungs- und
Zählkommission

4. VorstellungderKandidatinnenundKandidaten
für die Verbandsgemeinderatsliste

5. Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkom-
mission

6. Wahl der Kandidatinnen und der Kandidaten

für die Verbandsgemeinderatsliste zur
Verbandsgemeinderatswahl VG Freinsheim
2024

7. Schlusswort
Susanne Fliescher

Kirchliche Nachrichten

Mitteilungenderprot.Pfarrämterin
der Verbandsgemeinde Freinsheim
Gemeinsames Kirchenbüro der Pfarrämter
Für Terminanfragen, Bescheinigungen etc.
wenden Sie sich bitte an unser gemeinsames
Kirchenbüro:
Prot. Kirchenbüro VG Freinsheim / Frau Elke Hölzle
Schulstr. 9, 67256 Weisenheim am Sand
Tel: 06353 9590415
E-Mail: kirchenbuero.vgfreinsheim@evkirchep-
falz.de
Bürozeiten:
Di. 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30 Uhr
Mi.-Fr. 08:00 – 12:00 Uhr
Prot. Kirchengemeinden Bobenheim, Herxheim,
WeisenheimamBerg,Kallstadt-Erpolzheim
Pfarrer Oliver Herzog, Leistadter Str. 8, 67169
Kallstadt, Telefon: 06322 1086 / E-Mail: pfarr-
amt.kallstadt@evkirchepfalz.de
GOTTESDIENSTE
Sonntag, 18.02.: Beginn der Passion
09.15 Uhr Herxheim (Lektor Krauß)
10.30 Uhr Bobenheim (Lektor Krauß)
10.30 Uhr Erpolzheim Gottesdienst mit Feier des
Hl. Abendmahls (Pfarrer Herzog)
Sonntag, 25.02.:
09.15 Uhr Weisenheim (Lektor Sauer)
10.30 Uhr Kallstadt (Lektor Sauer)
Freitag, 1.03. Weltgebetstag der Frauen
18.00UhrfürBerggemeindeninWeisenheimProt.
Kirche
18.00UhrfürKallstadt-ErpolzheiminKallstadtimSaal
derTouristinformationanderWeinstraße(1.OG)
Sonntag, 3.03.:
09.15 Uhr Erpolzheim (Pfarrer Herzog)
10.30 Uhr Herxheim mit Taufe (Pfarrer Herzog)
Presbyterium Weisenheim
Donnerstag, 22.02., 19.30 Uhr Sitzung im Gemein-
dehaus
Seniorennachmittag Kallstadt
Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag im
Februar am Dienstag, 20.02., um
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14 Uhr im Gemeinderaum. Das Programm gestal-
tet mit Beiträgen von Volker Fleckser. Carmen
Grieger und Team sorgen für das gemütliche Zu-
sammensein mit Kaffee, Tee, Kuchen, Wein.
Förderverein Prot. Kirche Weisenheim
Mittwoch, 21.02., 19 Uhr Mitgliederversammlung
für das Jahr 2024 für alle Mitglieder und Interes-
sierte im Prot. Gemeindehaus mit Vorstands- und
Kassenbericht und den anlaufenden Förderpro-
jekten. Im Anschluss spricht Pfarrer i.R. Helmut
Meinhardt zum Thema des Abends: „Unsere Dör-
fer unter der Trikolore“.
Konfirmanden
Freitag bis Sonntag, 23.-25.02., Konfirmandenfrei-
zeit in Heidelberg. Bitte Info-Mail beachten.
Präparanden
Mittwoch,28.02.,um17UhrnächstesTreffenimal-
ten Pfarrhaus in Erpolzheim
Krabbelgruppe
montags 10 Uhr Treffen im Gemeindehaus Wei-
senheim; die Gruppe pausiert. Sie startet wieder
neu, sobald fünf Kinder angemeldet sind. Anmel-
dung bei Frau Oberholz, Kontakt: e-mober-
holz@online.de.
Kirchenchor Erpolzheim
dienstags 19.45 Uhr Probe im Bürgerhaus
Kirchenchor Kallstadt
montags 18 Uhr Probe im Gemeinderaum
Kirchenchor Weisenheim
montags 18 Uhr Probe im Gemeindehaus
Posaunenchor Weisenheim
donnerstags 20 Uhr Probe im Gemeindehaus
Prot.PfarramtFreinsheim–Kirchengemeinden
Dackenheim und Freinsheim
Pfr. Martin Christoph Palm, Friedrich-Bruch-Str.
10, 67251 Freinsheim
Tel. 06353 8083 / E-Mail: pfarramt.freinsheim@ev-
kirchepfalz.de
Sonntag, 18.02.
10:15 Uhr Gottesdienst in Freinsheim mit dem Po-
saunenchor, Prot. Kirche, Pfr. Martin Palm
Sonntag, 25.02.
9 Uhr Gottesdienst in Dackenheim, Kath. Kirche,
Pfr. Martin Palm
10:15 Uhr Gottesdienst in Freinsheim, Prot. Kirche,
Pfrin. i.R. Lugenbiehl-Spindler
Freitag, 01.03.
18:00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag in
Freinsheim, Prot. Gemeindehaus
WELTGEBETSTAGINFREINSHEIMAM1.3.2024UM

18 UHR IN FREINSHEIM Der Weltgebetstag 2024
kommt aus Palästina. Unter dem Motto „…durch
das Band des Friedens“ wird er am 1. März 2024 in
einem ökumenischen Gottesdienst in Freinsheim
gefeiert. Das Weltgebetstags-Team lädt dazu um
18 Uhr herzlich ins Prot,. Gemeindehaus ein. Wie
immer gibt es Informationen über Land und Leute
sowieeinenGottesdienst,derfürdasJahr2024von
Frauen aus Palästina gestaltet wurde. Anschlie-
ßend werden bei einem gemütlichen Beisammen-
sein landestypische Speisen angeboten. Mit Blick
auf „die unfassbaren und grausamen Terrorakte
der Hamas vom 7. Oktober 2023“ und den Gaza-
Krieg wurde die Liturgie noch einmal überarbeitet.
Im Vorwort schreiben die Verantwortlichen:
„Wann, wenn nicht jetzt sollten christliche Frauen
aller Konfessionen sich weltweit zu Gottesdienst
und Gebet, zu Klage und Schweigen, zu inständi-
gem Bitten um Frieden versammeln?“
Ein Abend für… das Klavierkonzert!
Wir laden herzlich zu einem Musikvortrag mit Kai
Schreiber am Mittwoch, den 21. Februar um 19
Uhr imEv.GemeindehausFreinsheim(Pfarrgasse)
ein.DieGattungdesKlavierkonzerts istbeimPubli-
kum seit jeher sehr beliebt. Vom Barock über die
Klassik bis hin zur Romantik und im 20. Jahrhun-
dert wurden zahlreiche Klavierkonzerte geschrie-
ben, die sich in ihrer Anlage jedoch mitunter stark
unterscheiden. Es werden verschiedene Konzerte
aus unterschiedlichen Epochen exemplarisch be-
sprochen und durch zahlreiche Musikbeispiele
veranschaulicht. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
erbeten.
Prot. Kirchengemeinde Weisenheim am Sand
Pfr. Martin Lenz, Westring 25, 67256 Weisenheim
am Sand, Tel.: 06353 93129 / E-Mail: pfarramt.wei-
senheim.am.sand@evkirchepfalz.de
Freitag, 16.02.
20:00 Uhr – Posaunenchorprobe
Sonntag, 18.02.
10:00 Uhr – Gottesdienst (parallel dazu Kindergot-
tesdienst)
Dienstag, 20.02.
18:00 Uhr – Tanzkreis
Mittwoch, 21.02.
9:30 Uhr – Krabbelgruppe
16:00 Uhr – Bastel- und Nähgruppe für Overlock
und Nähmaschinen
Donnerstag, 22.02.
17:15 Uhr – Konfirmandenunterricht

20:00 Uhr – Canto Armonico - Chorprobe
Freitag, 23.02.
20:00 Uhr – Posaunenchorprobe
Sonntag, 25.02.
10:00 Uhr – Gottesdienst
Liebe Freunde des Offenen Kreises,
wir laden Sie herzlich ein zur nächsten Veranstal-
tung des Offenen Kreises am Montag, dem
26.02.2024 um 19.30 Uhr in das Prot. Gemeinde-
hausWeisenheimamSandinderSchulstraße9.Ab
2024 finden unsere Veranstaltungen immer um
19.30 Uhr statt. Wir freuen uns, an diesem Abend
unseren prot. Pfarrer, Herrn Martin Lenz, Weisen-
heimamSand,begrüßenzudürfen,derunsandie-
sem Abend über „Bestattungskulturen“ infor-
mieren wird. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

PfarreiHl.TheresiavomKindeJesus
mit den Gemeinden Bad Dürkheim und Lei-
stadt - Dackenheim - Ellerstadt - Freinsheim -
Friedelsheim - Grethen - Wachenheim - Weisen-
heim am Sand
Pfarrer: Moritz Fuchs, Administrator
Kath. Pfarramt Bad Dürkheim, Kurgartenstr. 16,
Tel.: 06322/1865/Fax: 06322/981188, pfarr-
amt.bad-duerkheim@bistum-speyer.de,
https://www.kath-kirche–bad-duerkheim.de
Unsere Gottesdienste
Samstag, 17.02.
Wachenheim, 10:30, Wegegottesdienst aller Erst-
kommunionkinder, Ladan
Wachenheim, 18:00, Vorabendmesse zum Sonn-
tag, Leiner
Sonntag, 18.02.
Leistadt, 09:00, Wort-Gottes-Feier mit Kommunio-
nausteilung, Schlösser
Bad Dürkheim, 10:30, Eucharistiefeier, Jung
W/Berg, 10:30, Eucharistiefeier, Fuchs
                         Amt für Karl-Heinz, Eugenie und

Steffi Steuerwald,
Dienstag, 20.02.
BadDürkheim,15:00,Seniorengottesdienst,Fuchs
Mittwoch, 21.02.
Freinsheim, 18:00, Eucharistiefeie, Fuchs
W/Sand, 18:00, Friedensgebet
Mitteilungen
Wort-Gottes-Feier Haus Nikolas, Freinsheim
Dienstag, 20. Februar, 15.30, Nitsch
Wort-Gottes-Feier Deutsches Haus, W/Sd
Freitag, 16. Februar, 16.00, Matheis
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Trauer

Was wir lieben, ist geblieben,  
bleibt in Ewigkeit.

Es war in unserem Schmerz ein großer Trost zu erfahren,  
wie viel Liebe und Wertschätzung unserer lieben Verstorbenen

Carla Höfle
geb. Blum

3.1.1962     † 29. 12. 2023
entgegengebracht wurde. Bedanken möchten wir uns  

für die Anteilnahme. Einen besonderen Dank an  
Herrn Barthel für seine tröstenden Worte.

In stiller Trauer und Dankbarkeit: 
Volker und Florian Höfle 
Eltern und Geschwister

Danksagung

Diese Zusammenstellung wurde von NoLogin am 16.02.2024 um 09:02 erzeugt


